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Berufungsentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des Bw., vom 28. Juni 2010, gerichtet 

gegen den Bescheid des Finanzamtes Judenburg Liezen vom 23. Juni 2010, betreffend die 

Einkommensteuer (Arbeitnehmerveranlagung) 2009, entschieden: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. 

Entscheidungsgründe 

Der Berufungswerber, er ist nicht Alleinverdiener im Sinn des § 33 Abs. 3 EStG 1988, hat mit 

der elektronisch eingebrachten Erklärung zur Durchführung der Arbeitnehmerveranlagung 

2009 (unter anderem) Kosten zum Abzug als außergewöhnliche Belastung geltend gemacht, 

die mit einer Behinderung seiner Ehegattin im Zusammenhang stehen.  

Das Finanzamt hat diese Kosten dem Grunde nach anerkannt. Sie konnten aber das Einkom-

men nicht mindern, da sie den so genannten Selbstbehalt nicht überstiegen haben. 

In der dagegen fristgerecht eingebrachten Berufung beantragte der Berufungswerber, diese 

Kosten ohne Anrechnung des Selbstbehaltes zu berücksichtigen. 

Mit Berufungsvorentscheidung vom 12. Juli 2010 hat das Finanzamt diese Berufung als unbe-

gründet abgewiesen. Sie gilt jedoch zufolge des fristgerecht eingebrachten Vorlageantrages 

wiederum als unerledigt.  

Im Bezug habenden Schriftsatz vom 26. Juli 2010 verweist der Berufungswerber auf eine ihm 

erteilte Auskunft eines Behindertenvertreters und führt dazu aus, dass bei Vorliegen einer 
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Behinderung auch Aufwendungen für die Ehegattin ohne Abzug eines Selbstbehaltes abzuzie-

hen seien. 

Über die Berufung wurde erwogen: 

Die den vorliegenden Sachverhalt regelnden Normen lauten: 

§ 34 Abs. 6 EStG 1988  

Demnach können folgende Aufwendungen ohne Berücksichtigung des Selbstbehaltes abgezo-

gen werden: 

- Aufwendungen zur Beseitigung von Katastrophenschäden, insbesondere Hochwasser-, Erd-

rutsch-, Vermurungs- und Lawinenschäden im Ausmaß der erforderlichen Ersatzbeschaffungs-

kosten. 

- Kosten einer auswärtigen Berufsausbildung nach Abs. 8. 

- Aufwendungen für die Kinderbetreuung im Sinne des Abs. 9. 

- Mehraufwendungen des Steuerpflichtigen für Personen, für die gemäß § 8 Abs. 4 des Fami-

lienlastenausgleichsgesetzes 1967 erhöhte Familienbeihilfe gewährt wird, soweit sie die Sum-

me der pflegebedingten Geldleistungen (Pflegegeld, Pflegezulage, Blindengeld oder Blindenzu-

lage) übersteigen. 

- Aufwendungen im Sinne des § 35, die an Stelle der Pauschbeträge geltend gemacht werden 

(§ 35 Abs. 5). 

- Mehraufwendungen aus dem Titel der Behinderung, wenn der Steuerpflichtige selbst oder 

bei Anspruch auf den Alleinverdienerabsetzbetrag der (Ehe)Partner (§ 106 Abs. 3) oder bei 

Anspruch auf den Kinderabsetzbetrag oder den Unterhaltsabsetzbetrag das Kind (§ 106 Abs. 1 

und 2) pflegebedingte Geldleistungen (Pflegegeld, Pflegezulage, Blindengeld oder Blindenzu-

lage) erhält, soweit sie die Summe dieser pflegebedingten Geldleistungen übersteigen. 

§ 35 Abs.1 und 5 EStG 1988 

Abs. 1: Hat der Steuerpflichtige außergewöhnliche Belastungen 

- durch eine eigene körperliche oder geistige Behinderung, 

- bei Anspruch auf den Alleinverdienerabsetzbetrag durch eine Behinderung des (Ehe)Partners 

(§ 106 Abs. 3) oder 

- bei Anspruch des Steuerpflichtigen selbst oder seines (Ehe)Partners auf den Kinderabsetzbe-

trag durch eine Behinderung des Kindes (§ 106 Abs. 1 und 2), für das keine erhöhte Familien-

beihilfe gemäß § 8 Abs. 4 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 gewährt wird, 

und erhält weder der Steuerpflichtige noch sein (Ehe)Partner noch sein Kind eine pflegebe-

dingte Geldleistung (Pflegegeld, Pflegezulage oder Blindenzulage), so steht ihm jeweils ein 

Freibetrag (Abs. 3) zu. 
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Abs. 5: Anstelle des Freibetrages können auch die tatsächlichen Kosten aus dem Titel der Be-

hinderung geltend gemacht werden (§ 34 Abs. 6). 

Verordnung des Bundesministers für Finanzen über außergewöhnliche Belastungen 

§ 1 

Abs. 1: Hat der Steuerpflichtige Aufwendungen 

- durch eine eigene körperliche oder geistige Behinderung, 

- bei Anspruch auf den Alleinverdienerabsetzbetrag durch eine Behinderung des (Ehe)Partners 

(§ 106 Abs. 3 EStG 1988) oder 

- bei Anspruch des Steuerpflichtigen selbst oder seines (Ehe)Partners auf den Kinderabsetzbe-

trag oder den Unterhaltsabsetzbetrag, durch eine Behinderung des Kindes (§ 106 Abs. 1 und 

2 EStG 1988), für das keine erhöhte Familienbeihilfe gemäß § 8 Abs. 4 des Familienlastenaus-

gleichsgesetzes 1967 gewährt wird, 

so sind die in den §§ 2 bis 4 dieser Verordnung genannten Mehraufwendungen als außerge-

wöhnliche Belastung zu berücksichtigen. 

Abs. 2: Eine Behinderung liegt vor, wenn das Ausmaß der Minderung der Erwerbsfähigkeit 

(Grad der Behinderung) mindestens 25% beträgt. 

Abs. 3: Die Mehraufwendungen gemäß §§ 2 bis 4 dieser Verordnung sind nicht um eine pfle-

gebedingte Geldleistung (Pflegegeld, Pflegezulage oder Blindenzulage) oder um einen Freibe-

trag nach § 35 Abs. 3 EStG 1988 zu kürzen. 

§ 2 Abs. 1 und 3 

Abs. 1: Als Mehraufwendungen wegen Krankendiätverpflegung sind ohne Nachweis der tat-

sächlichen Kosten bestimmte in der Verordnung genannte Pauschbeträge zu berücksichtigen. 

Abs. 2: Bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von weniger als 25% sind die angeführten 

Beträge ohne Nachweis der tatsächlichen Kosten nach Abzug des Selbstbehaltes gemäß § 34 

Abs. 4 EStG 1988 zu berücksichtigen. 

§ 3: 

Abs. 1: Für Körperbehinderte, die zur Fortbewegung ein eigenes Kraftfahrzeug benützen, ist 

zur Abgeltung der Mehraufwendungen für besondere Behindertenvorrichtungen und für den 

Umstand, dass ein Massenbeförderungsmittel auf Grund der Behinderung nicht benützt wer-

den kann, ein Freibetrag von 153 Euro monatlich zu berücksichtigen. Die Körperbehinderung 

ist durch eine Bescheinigung gemäß § 29b der Straßenverkehrsordnung 1960 oder einen Be-

scheid über die Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer gemäß § 2 Abs. 2 des Kraftfahrzeug-

steuergesetzes 1952, gemäß § 2 Abs. 1 Z 12 des Kraftfahrzeugsteuergesetzes 1992 oder ge-

mäß § 4 Abs. 3 Z 9 des Versicherungssteuergesetzes 1953 nachzuweisen. 

Abs. 2: Bei einem Gehbehinderten mit einer mindestens 50%igen Erwerbsminderung, der 
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über kein eigenes Kraftfahrzeug verfügt, sind die Aufwendungen für Taxifahrten bis zu einem 

Betrag von monatlich 153 Euro zu berücksichtigen. 

§ 4 

Nicht regelmäßig anfallende Aufwendungen für Hilfsmittel (zB Rollstuhl, Hörgerät, Blinden-

hilfsmittel) sowie Kosten der Heilbehandlung sind im nachgewiesenen Ausmaß zu berücksich-

tigen. 

Aus diesen Normen ergibt sich eindeutig, dass Ausgaben und Aufwendungen, die ihre Ursache 

in einer Behinderung des Ehepartners haben, nur bei Anspruch auf den Alleinverdienerabsetz-

betrag ohne Berücksichtigung des Selbstbehaltes abgezogen werden dürfen. 

Da dem Berufungswerber der Alleinverdienerabsetzbetrag tatsächlich nicht zusteht, entspricht 

der angefochtene Bescheid des Finanzamtes der Rechtslage und die dagegen gerichtete Beru-

fung musste, wie im Spruch geschehen, als unbegründet abgewiesen werden. 

Graz, am 22. Februar 2012 


